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Einschreiben/Rückschein 

Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen 
Prof. Max Lange-Platz 1 
 
83646 Bad Tölz       per eMail – Verteiler:  

Stadt Wolfratshausen 
       LA für Denkmalpflege, Dr.Könner 
   

03.05.08 
BV Berggasse 12 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich bin Mitbewohner des denkmalgeschützten Anwesens Berggasse 18 in 
Wolfratshausen und vertrete die Eigentümerin dieses Anwesens in fachlicher 
Hinsicht. Weiter Anwohner schließen sich diesem Schreiben an (s.unten). 
 
Wir gehen davon aus, daß für das Anwesen Berggasse 12 ein Bauantrag 
entsprechend dem Antrag auf Vorbescheid vom März 2006 in Bearbeitung ist. 
Dieser sieht den Neubau von zwei Wohnhäusern in „zweiter Reihe“ vor (vgl. 
Lageplanausschnitt). 
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Bereits der erste Vorbescheid vom 05.02.1998 ist – wie Ihnen bekannt sein dürfte, 
auf Widerstand in der Nachbarschaft gestoßen, nicht zuletzt deshalb, weil die dort 
in Aussicht gestellte Baugenehmigung einen unverhältnismäßig großen Baukörper 
vorsah, nämlich „im Erscheinungsbild eines zweigeschossigen Gebäudes“ – dazu 
noch mit einem Kniestock nicht genauer definierter Höhe (in der Schnittskizze war 
er 1,60m (!!) hoch). Der damalige Vorbescheid war als vorläufiger Endpunkt in der 
unseligen Geschichte des Vorderhauses (vgl. www.berggasse.de)  
zustandegekommen, weil sich die Eigentümer, die das aus jüdischem Besitz 

erworbene 
denkmalgeschützte 
Gebäude - nachdem sie es 
nicht mehr selbst nutzten 
- zunächst herunter-
kommen ließen (siehe 
Bild), selbstredend nicht 
mit einem Verkauf im 
status quo zufriedengeben 
konnten, sondern 
herausholen mußten, was 
herauszuholen war, ohne 
Rücksicht auf die Straße 
und die übrigen 
Bewohner. Wer wie ich 

vermutet, daß der Vorbescheid eine Gefälligkeit war, hat mit anwaltlicher 
Abmahnung zu rechnen - denken kann sich jeder, was er will. 
Nachdem inzwischen das Einfügungsgebot des BauGB durch eifrige 
Lobbytätigkeit von Bauträgern und Immobilienspekulanten dahingehend 
ausgehöhlt wurde, daß letztendlich nur noch die Zweckbestimmung eines 
Gebäudes diese Vorgabe erfüllen muß, mithin man also heute (im Landkreis Bad 
Tölz-Wolfratshausen – woanders nicht!) ein Hochhaus zwischen 
Einfamilienhäuser bauen kann, tut es (hier) baujuristisch nichts zur Sache, daß die 
beiden einzigen und dem Bauvorhaben direkt benachbarten Anwesen in zweiter 
Reihe der Berggasse nicht im mindesten das „Erscheinungsbild eines 
zweigeschossigen Gebäudes“ und schon gar nicht eine Wandhöhe von 7,10 m 
aufweisen, sondern bestenfalls eine von weniger als 5m: 
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Daß das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen mit seiner Ansicht allein auf weiter 
Flur steht, bestätigen sowohl Mitarbeiter der Lokalbaukommission München als 
auch Fachanwälte. Beispielhaft für eine korrekte Auslegung des §34 BauGB sei 
hier ein Ausschnitt aus den Vorlesungsunterlagen der Universität des Saarlandes, 
Vertiefungsvorlesung öffentliches Recht, angeführt. Darin heißt es: 
 
Art und Maß der baulichen Nutzung in faktischen Bau gebieten (§ 34 II BauGB) 
 
� Umgebung entspricht einem der Baugebiete der BauN VO (§ 1 II BauNVO) 
 
�  Zulässigkeit bzgl. der Art der baulichen Nutzung (§§ 1–15 BauNVO) richtet sich allein 
nach der BauNVO (§ 34 II HS. 1 BauGB). Gegenfall: inhomogene Umgebung ; 
 
� Zulässigkeit im Hinblick auf das Maß der baulichen Nutzung (vgl. §§ 16–21a BauN-
VO) bestimmt sich dagegen stets nach § 34 I BauGB. Die §§ 16 ff. BauNVO können 
lediglich als Auslegungshilfe herangezogen werden, wobei aber vorrangig auf die nach 
außen wahrnehmbaren Maße abzustellen ist. 
 
� Bzgl. der Art der baulichen Nutzung stellt § 34 II HS. 2 BauGB die Anwendbarkeit 
des § 31 klar. 
�  Keine Anwendbarkeit des § 31 auf § 34 I BauGB, soweit es um das Maß der bauli-
chen Nutzung geht. 
 
Der Vorbescheid verstößt also klar gegen geltendes Recht, da das Maß der 
baulichen Nutzung (im Vergleich zu den beiden Nachbargebäuden) nicht 
eingehalten ist, am wenigsten im Hinblick auf die „nach außen wahrnehmbaren 
Maße“. Die Bebauung in der ersten Reihe spielt hier keine Rolle. 
 
Daß der §34 allerdings keine oder nur geringe nachbarschützende Belange 
aufweist, ist den Betroffenen klar. Insofern darf der Stadt Wolfratshausen 
angesichts der nicht nur von uns, sondern auch vom historischen Verein 
Wolfratshausen und vom Landesamt für Denkmalpflege wiederholt beklagten 
Untätigkeit in Sachen Bauleitplanung (die auch diesen Nachbarschutz in erheblich 
höherem Maß gewährleisten könnte) wohl durchaus Absicht unterstellt werden, 
mindestens aber unverantwortbare Nachlässigkeit, letzteres insbesondere auch im 
Hinblick auf den Schutz der historischen Bausubstanz und des damit verbundenen 
Erscheinungsbildes im gesamten historischen Stadtkern.  
 
Doch zurück: Der letzte Antrag auf Vorbescheid weist talseitig immerhin noch 
eine Abstandsfläche von 6,70 m aus, je nach Gestaltung (Giebel) läuft dies jedoch 
auf gleichermaßen aufdringliche und „uneingefügte“ Baukörper hinaus – zumal es 
nun derer zwei sein sollen. 
 
Weitgehend unverändert geblieben ist die „Lösung“ der Stellplatzfrage. Hierzu soll 
der Vollständigkeit halber festgehalten werden, daß die im Lageplan eingetragenen 
Stellplätze des bestehenden Hauses (nummeriert mit Nr. 3 bis 5) allesamt nicht die 
üblichen Anforderungen an Stellplätze erfüllen. Die bestehende Hofeinfahrt ist 
5,50m breit, davon sind 70cm für eine bereits vorhandene Unterfangung des 
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Nachbargebäudes (betonierte ca. 35 cm hohe Quader, die durch einen 
Pflanzstreifen optisch verbunden sind, siehe Foto) abzuziehen, es verbleiben also 
noch 4,80m.  
Die durch diese Hofeinfahrt zu erschließenden Garagen im Bestandsgebäude haben 
eine Einfahrtsbreite von 2,20m und liegen im Winkel von 90° zur Einfahrt. Somit 
sind bereits die in der GaV vorgeschriebenen 6,50m Fahrgassenbreite um mehr als 
26% unterschritten, abgesehen davon, daß die Einfahrten ohnehin zu schmal sind, 
was man bei einem denkmalgeschützten Gebäude zwar noch hinnehmen kann, was 
aber im Verein mit der viel zu schmalen Anfahrt ungeachtet aller Zugeständnisse 
mit bezwingender Einfachheit dazu führt, daß die Stellplätze unbenutzbar sind und 
deshalb auch seit der Sanierung des Gebäudes nicht genutzt werden.  

 
Wie man es sich in dieser Beengtheit auch noch einfallen lassen kann, einen dritten 
Stellplatz in der Zufahrt zu beantragen, kann sich ein normal denkender Mensch 
wohl nicht vorstellen. Schon auf dem Lageplan ist erkennbar, daß dadurch die im 
Gebäude befindlichen Garagen erst recht nicht mehr angefahren werden können. 
Da aber der Mensch Gesetze braucht, wenn er seinen Verstand nicht mehr 
einsetzen kann, sei auch hier darauf verwiesen, daß von der vorgenannten 
nutzbaren Breite (4,80m) durch einen regulären Stellplatz (allermindestens 2,30m -
wegen der angrenzenden Wand hier eigentlich 2,40m breit) noch ganze 2,50m 
„Durchfahrtsbreite“ verbleiben, was eine Unterschreitung aller irgendwo in der 
Bauordnung auffindbaren Fahrbahnbreiten bedeutet. Daß das Podest des 
Nebeneingangs (und das Vorhandensein des letzteren) hier noch gar nicht 
berücksichtigt ist, muß wohl nicht eigens erwähnt werden. 
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Fazit: es gibt im Antrag auf Vorbescheid mindestens 3 Stellplätze, die 
sämtlichen Vorschriften widersprechen, und zwei davon sind grundsätzlich 
überhaupt nicht benutzbar. 
(Als kleiner Höhepunkt bleibt noch festzustellen, daß im ursprünglichen 
Vorbescheid sogar ein Stellplatz direkt gegenüber den Gebäudegaragen 
eingetragen war – aber das tut mittlerweile wohl nichts mehr zur Sache). 
 
Für die neu zu errichtenden Häuser (vor lauter Habgier-Blindheit war und ist es 
wohl nicht möglich, sich auf eine Wohneinheit zu beschränken, obwohl diese von 
der Wohnqualität her sicher eine höhere Rendite bieten würde) sind zwei 
Duplexparker im Berghang geplant. Ein Abstand derselben zum bestehenden 
Nachbargebäude (Berggasse 14) war bereits im ersten Vorbescheid nicht 
eingeplant und dürfte auch hier nicht vorgesehen sein. Diese Stellplätze können – 
unbeschadet der vorgenannten Aspekte, wie gesetzwidrig schmale Einfahrt usw.- 
nur rückwärts angefahren werden, was hoffentlich in der Baugenehmigung auch 
festgehalten wird. Ein Wenden im Hofbereich ist nicht möglich (vgl. oben), und 
das Rückwärtsausfahren aus dem Grundstück ist wegen der Anordnung des 
Vorderhauses zur Straße nur unter Gefährdung von Leib und Leben der übrigen 
Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Radfahrern oder spielenden Kindern, 
möglich.  
Es ist unter Abwägung aller Gesichtspunkte von erstaunlicher Absurdität, 
daß im ersten Vorbescheid die Erschließung des Grundstücks bzw. der 
Stellplätze von der Berggasse her vorgeschrieben wurde, obwohl die 
Anordnung von Stellplätzen oberhalb der geplanten Gebäude vom 
Eichheimweg her unter allen Gesichtspunkten die einzig sinnvolle Lösung 
gewesen wäre – wenn denn schon unbedingt eine zusätzliche Bebauung sein 
muß.  
Der Eichheimweg dient auch jetzt bereits als Zufahrt zu mindestens zwei Anwesen 
(ganz abgesehen davon, daß er der einzige – seltsamerweise offenbar zulässige - 
Zufahrtsweg zur sogenannten „Bergwaldbühne“ ist!) und könnte im Gegensatz zur 
Berggasse den zusätzlichen Verkehr mit vier Fahrzeugen ohne weiteres verkraften. 
Außerdem wäre so mit Sicherheit leichter eine Lösung zu finden, bei der nicht 
jeder Bierkasten von Hand zu den Häusern transportiert werden müßte. Selbst 
wenn – was behauptet wird – der Eichheimweg Naturschutzgebiet ist (an den 
bestehenden Zufahrten ändert das anscheinend auch nichts), wäre hier eine 
Ausnahmeregelung in jedem Fall angebrachter als das bewußte Inkaufnehmen der 
Verkehrsüberlastung und Gefährdungen in der Berggasse.  
Wie dem auch sei, unter den gegebenen Umständen ist die Stellplatzfrage für das 
Baugrundstück nicht gelöst. Eine Ablösung der Stellplatzpflicht würde nichts an 
den resultierenden Verhältnissen in der Berggasse ändern. Die Straße selbst ist 
Feuerwehranfahrtszone und auf Höhe des Anwesens Nr.12 gerade mal 3,50m breit. 
Bereits jetzt ist die Stellplatzsituation– wie nicht anders zu erwarten - nur als 
unsäglich zu bezeichnen. Vier Fahrzeuge sind wochentags im Hofbereich des 
Baudenkmals die Regelbelegung – während die Garagen unbenutzt bleiben. 
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Das Bild zeigt, daß im oberen Bereich des Grundstücks ohne weiteres die Schaffung eines 
Parkdecks oder einer Parklift-Garage möglich wäre – mit Zufahrt vom Eichheim-Weg. 
 
Eine Baugenehmigung auf der Grundlage der Angaben im Antrag auf Vorbescheid 
vom März 2006 wäre aus den vorgenannten Gründen nach unserer Auffassung 
rechtswidrig. 
 
Nach dieser Schilderung der Situation aus unmittelbarer Beobachtung möchte ich 
zum Kernpunkt meines Schreibens kommen. 
 
Unter Punkt 7 des ursprünglichen Vorbescheids ist zur Auflage gemacht, daß die 
Standsicherheit des Hanges nicht gefährdet und kein Hangwasser auf die 
benachbarten Grundstücke umgeleitet werden darf. Sollte diese Forderung auch für 
den aktuellen Bauantrag noch Gültigkeit haben, wurden Ihnen die hierzu 
geforderten Gutachten sicher vorgelegt, denn für alles findet sich ein Gutachter (an 
dieser Stelle sei lediglich darauf hingewiesen, daß die Grund- bzw. 
Hangwassersituation auf Höhe der Stellplätze trotz Hinweis der Nachbarn auf 
austretendes Wasser nicht geprüft wurde, weil hierzu kein Auftrag erteilt war). 
Welche Folgen die im Einzelfall sicher wegrechenbare Auswirkung der 
Berghangversiegelung in der Gesamtheit der offenbar nicht zu verhindernden 
Baumaßnahmen hingegen zeitigen wird, werden wir oder unsere Nachfahren 
feststellen, wenn die Spekulanten längst über alle Berge (sic!) sind.   
Daß die Stadt Wolfratshausen auch hier durch Untätigkeit (keine Bauleitplanung, 
s.oben) eine erhebliche Mitverantwortung trifft, interessiert nach ein paar 
Wahlperioden ebenfalls niemand mehr – am wenigsten die derzeitigen Stadträte. 
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Unser Anwesen Berggasse 18 ist ebenfalls denkmalgeschützt. Es handelt sich um 
ein in der Grundsubstanz aus dem 18. Jhdt. stammendes nicht unterkellertes 
Kleinanwesen, das im Erdgeschoß und zum Teil bis ins Obergeschoß die damals 
üblichen Wände aus mit Kalkmörtel aufgeschichteten Bachkieseln aufweist, 
teilweise spärlich ergänzt oder später ersetzt durch Ziegelmauerwerk. Ein Statiker 
(ich bin selbst Bauingenieur) würde nach heutigen Maßstäben sagen, dieses Haus 
steht „aus Gewohnheit“. Daß dies nicht nur für unser Haus, sondern auch für die 
übrigen nicht komplett neu erbauten Häuser (Nr. 14, 16, 20 usw.) gelten darf, kann 
man als gesichert annehmen. Das diesbezügliche „Gewohnheitsrecht“ möchten wir 
und unsere Nachbarn, die erhebliche Geldsummen und viel Liebe in diese Häuser 
investiert haben, allerdings dennoch gewahrt wissen. 
Erst letztes Jahr haben wir mit großem Aufwand eine labile Holzblock- 
Außenwand gesichert (Frau Bauer wird sich daran erinnern). 
  
Für den Bau der neuen Häuser sind aufwändige Gründungsmaßnahmen 
erforderlich, und bei Realisierung der Duplexgaragen ein Hangabtrag mit 
entsprechender Sicherung nach hinten und zum Nachbargebäude Nr.14 (meines 
Erachtens ohne Abstand sowieso unmöglich). Nachdem davon auszugehen ist, daß 
die Eigentümer des Nachbarhauses eine Anordnung von Erdankern unter ihrem 
Grundstück nicht erlauben werden, bleibt an üblichen Sicherungsmaßnahmen nur 
das Rammen von Spundwänden oder die Anordnung von Bohrpfahlwänden. Das 
Rammen von Spundwänden gefährdet unmittelbar die Standsicherheit 
unseres Hauses, und zwar ungeachtet dessen, welche Rammmethode eingesetzt 
wird, da auch beim Hochfrequenzrammen die Ansatz- und Auslauffrequenzen 
niedrig sind. Wir fordern daher folgendes:  
 
1.) Für den Fall einer Genehmigung des Bauvorhabens muß die Anwendung von 
Bohrpfählen im VdW-Doppelkopfverfahren oder von absolut gleichwertigen 
erschütterungsfreien Verfahren im Genehmigungsbescheid unter Hinweis auf die 
denkmalgeschützte und erschütterungsempfindliche Bausubstanz der 
Nachbargebäude zwingend vorgeschrieben werden. Ich denke, ich muß nicht 
eigens auf das Desaster in der Lilienstraße 8/10 in München hinweisen ( http://hv-
preter.de/l8aktuell.htm ). Die dort aufgetretenen Probleme - die mittlerweile zum 
behördlich verordneten (da verstecken sich die Behörden seltsamerweise nicht 
hinter Privatrecht!) Abbruch des Nachbaranwesens geführt haben - mit dem Kelly-
Bohrverfahren sind angesichts des mit Lehmschichten durchsetzten Berghangs in 
Wolfratshausen sogar in verstärkter Form zu erwarten. 
Diese Vorgabe muß deshalb in der Baugenehmigung enthalten sein, damit 
eventuelle Käufer, die fleißig hier auf dem Grundstück herumgeführt werden, 
von Anfang an über die erhöhten Baukosten informiert sind. 
Bisher ist es nämlich so, daß man bei offenem Hinweis auf die zu erwartenden 
Probleme von Maklern und Verkäufern mit Schadenersatzforderungen wegen 
Geschäftsschädigung bedroht wird, ein unhaltbarer Zustand, der letzten Endes 
durch einen unsachgemäß von Amts wegen erteilten Vorbescheid – und durch 
Stadträte, denen es nachweislich zu mühselig war, sich vom Rathaus bis in die 
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200m entfernte Berggasse zu bewegen, um einmal zu sehen, welche Vorhaben sie 
hier abnicken - verursacht ist. 
 
2.) Es muß zur Auflage gemacht werden, daß nachgewiesen und durch 
zeichnerische Darstellung und Abnahme durch die untere Bauaufsichtsbehörde 
auch ausführungsmäßig gesichert wird, daß sämtliches Hangwasser, das durch 
Absperrung wasserführender Schichten im Zusammenhang mit der Baumaßnahme 
auf die benachbarten Grundstücke abgedrängt zu werden droht, planmäßig und 
nachweislich dauerhaft abgeleitet wird, da sonst sowohl beim denkmalgeschützten 
Vorderhaus Berggasse 12 als auch bei den anderen, ohne nennenswerte 
Fundamentierung auf den Lehmschichten des Berghangs erbauten Häusern 
(darunter unser ebenfalls denkmalgeschütztes Anwesen) in erheblich gesteigertem 
Umfang mit Rißbildung und sonstigen Schäden zu rechnen ist. 
 
3.) Es muß von Anfang an –am besten durch Grundbucheintrag - gesichert sein, 
daß für alle während und bis zu einem fachlich festzulegenden Zeitraum nach der 
Baumaßnahme (z.B. 5 Jahre) auftretenden Schäden bis hin zum Totalschaden an 
unserem oder den Häusern der übrigen Nachbarn die Eigentümer des 
Baugrundstücks bzw. diejenigen, die die Baumaßnahme durchführen, in voller 
Höhe der Reparatur- bzw. Wiederaufbaukosten zu haften haben. Ein Verweis auf 
nicht zeitgemäße Bausubstanz oder ähnliche Unverschämtheiten – wie sie in 
der Lilienstraße ohne jegliche Skrupel versucht wurden – muß von vornherein 
behördlich ausgeschlossen sein. Zeitgemäß erbaute Baudenkmäler gibt es nicht. 
Ohne „zeitgemäße“ Baumaßnahmen in der Nachbarschaft werden unsere Häuser 
mit Sicherheit dennoch mindestens weitere hundert Jahre stehen. 
 
Wir sind uns im Klaren darüber, daß sich das Landratsamt wie immer mit Hinweis 
auf öffentlich-rechtliche Unzuständigkeit herausreden und auf Privatrecht 
verweisen wird. Mit diesem Schreiben nehmen wir ungeachtet dessen die 
Genehmigungsbehörden in die Verantwortung, falls die vorgenannten Hinweise 
nicht beachtet werden. In Anbetracht der Tragweite bitten wir, uns eine 
Ausfertigung der Baugehmigung zukommen zu lassen. 
 
Freundliche Grüße, 
 
 
 
 
Harald Staub, Berggasse 18  Waltraud Gschwendtner, Berggasse 18  
 
 
 
 
Markus Pauli, Berggasse 16 


